
Diese Waffen weisen ein hohes Verletzungs- oder 

sogar Tötungspotenzial auf. Sie gelten als Waffen 

im Sinne des Waffengesetzes. Für den Erwerb  

solcher Waffen dürfen keine Hinderungsgründe 

nach Art. 8 Abs. 2 bestehen. Das heisst, wer  

solche Waffen erwerben will, muss mindestens 

18 Jahre alt sein, darf nicht entmündigt sein, 

darf weder sich selber noch Dritte gefährden, 

darf keine Vorstrafen haben, und es darf keine 

gewalttätige oder gemeingefährliche Gesin- 

nung vorliegen. Beim Erwerb oder bei einer  

Waffenübertragung muss ein schriftlicher Ver- 

trag abgeschlossen und mindestens 10 Jahre  

aufbewahrt werden (die entsprechenden For

mulare sind abrufbar unter www.fedpol.admin.ch).  

Es handelt sich bei diesen Waffen jedoch nicht 

um Feuerwaffen. Deshalb muss dem kantonalen 

Waffenbüro keine Kopie des Vertrags zugesandt 

werden.

Diese Waffen weisen ein 

hohes Verletzungs- oder 

sogar Tötungspotenzial auf. 

Sie gelten als Waffen im Sinne 

des Waffengesetzes. Für den 

Erwerb solcher Waffen dürfen keine 

Hinderungsgründe nach Art. 8 Abs. 2 bestehen. 

Das heisst, wer solche Waffen erwerben will, muss 

mindestens 18 Jahre alt sein, darf nicht entmündigt 

sein, darf weder sich selber noch Dritte gefährden, 

darf keine Vorstrafen haben, und es darf keine 

gewalttätige oder gemeingefährliche Gesinnung 

vorliegen. Beim Erwerb oder bei einer Waffenüber-

tragung muss ein schriftlicher Vertrag abgeschlos-

sen und mindestens 10 Jahre aufbewahrt werden 

(die entsprechenden Formulare sind abrufbar 

unter www.fedpol.admin.ch). Es handelt sich bei  

diesen Waffen jedoch nicht um Feuerwaffen. 

Deshalb muss dem kantonalen Waffenbüro keine 

Kopie des Vertrags zugesandt werden.

Imitationen  
gelten als Waffen  
und sind keine 
Spielzeuge
Sie können zu gefährlichen Verwechs-
lungen führen! Waffen sind in vielerlei 
Hinsicht gefährlich. Auch sogenannte 
Imitationen – also Waffen, die wie eine 
Pistole, ein Revolver oder ein Gewehr 
aussehen – fallen unter das neue Waffen-
gesetz. Wer solche Imitationen an  
öffentlich zugänglichen Orten auf sich 
trägt, macht sich strafbar.  
Kinder und Jugendliche müssen mit 
einem Verfahren bei der Jugendanwalt-
schaft rechnen.

Beim Hantieren mit Imitationswaffen  
besteht die Gefahr einer Verwechslung 
mit echten Waffen. Wenn es zu einem  
Polizeieinsatz kommt, können die handeln-
den Polizeikräfte nicht erkennen, ob  
es sich um Imitationswaffen handelt oder 
nicht. Dies kann tödliche Folgen haben. 

Welche Gefahren bringen  
Imitationswaffen, Paintball-, 
Soft-Air-, Druckluft-, CO2-, 
Schreckschuss- und Alarmwaffen 
(Signalstifte) mit sich?

• Sie verursachen bereits beim An-

blick Angst und werden daher  

oft zur Einschüchterung eingesetzt.  

Eine solche Handlung gilt als 

Drohung und wird nach Gesetz 

bestraft. 

• Bei einem Kontakt mit der Polizei 

kann das Hantieren oder Tragen 

solcher Waffen zur Eskalation einer 

Situation führen. Auf den ersten 

Blick sind diese Waffen nicht als 

Imitationen erkennbar. Unter Um-

ständen kann das Hantieren mit 

Imitationswaffen in der Öffentlich-

keit einen Grosseinsatz der Polizei 

auslösen. 

• Besitzerinnen und Besitzer von 

Soft-Air-Waffen unterschätzen 

oftmals deren Gefährlichkeit: Die 

kleinen Plastikkugeln, die mit 

einer hohen Geschwindigkeit aus 

einer solchen Waffe abgefeuert 

werden, können schlimme Augen-

verletzungen verursachen. 

Druckluft- 
und CO2-Waffen

Imitationswaffen fallen 

unter das Waffengesetz, 

wenn sie wie eine Pistole, 

ein Revolver oder ein Gewehr 

aussehen. Für den Erwerb sol-

cher Waffen dürfen keine Hinderungs-

gründe nach Art. 8 Abs. 2 bestehen. Das heisst,  

wer solche Waffen erwerben will, muss mindestens 

18 Jahre alt sein, darf nicht entmündigt sein, darf 

weder sich selber noch Dritte gefährden, darf keine  

Vorstrafen haben, und es darf keine gewalttätige 

oder gemeingefährliche Gesinnung vorliegen. 

Beim Erwerb oder bei einer Waffenübertragung 

muss ein schriftlicher Vertrag abgeschlossen  

und mindestens 10 Jahre aufbewahrt werden (die  

entsprechenden Formulare sind abrufbar unter  

www.fedpol.admin.ch). Es handelt sich bei diesen  

Waffen jedoch nicht um Feuerwaffen. Deshalb  

muss dem kantonalen Waffenbüro keine Kopie 

des Vertrags zugesandt werden.

Diese Waffen weisen ein hohes Verletzungs-

potenzial auf. Sie gelten als Waffen im Sinne des 

Waffengesetzes. Für den Erwerb solcher Waffen 

dürfen keine Hinderungsgründe nach Art. 8 Abs. 2 

bestehen. Das heisst, wer solche Waffen erwer- 

ben will, muss mindestens 18 Jahre alt sein, darf  

nicht entmündigt sein, darf weder sich selber  

noch Dritte gefährden, darf keine Vorstrafen haben,  

und es darf keine gewalttätige oder gemeinge

fährliche Gesinnung vorliegen. Beim Erwerb oder 

bei einer Waffenübertragung muss ein schrift-

licher Vertrag abgeschlossen und mindestens 

10 Jahre aufbewahrt werden (die entspre-

chenden Formulare sind abrufbar unter 

www.fedpol.admin.ch). Es handelt sich 

bei diesen Waffen jedoch nicht um Feuer

waffen. Deshalb muss dem kantonalen  

Waffenbüro keine Kopie des Vertrags zuge-

sandt werden.

Imitationswaffen: 
täuschend echt, 

gefährlich 
– und verboten

Imitations- und Soft-Air-
Waffen können zu tödlichen 
Verwechslungen führen. 

Paintball- und 
Soft-Air-Waffen

 
Imitationswaffen

Schreckschuss- 
und Alarmwaffen 




